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Die Zusatzveranstaltungen sind anteilig Pflicht - diese Veranstaltungen sollen, sofern es nicht
Zeugniskonferenzen o.ä. sind, aber im Rahmen der Stundenermäßigung ebenfalls ermäßigt
werden.
Klassenfahrten wirst Du machen müssen - in NRW beispielsweise aber in größeren Abständen
als die Vollzeitkollegen dies im Durchschnitt tun.
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